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Wittwe des verstorbenen Professors vr . Schleier-

r macher gegen alle Beeinträchtigungen kräftigst

zu schützen , die ihnen angezeigten Nachdrücke

oder unbefugten Ausgaben sofort wegnehmen zu

lassen und zur Disposition der Berechtigten zu

' stellen.

Urkundlich Unserer rc.

3) Auf Autorisation der Regierung

erlassene Bekanntmachung des Ma¬

gistrats zu O ldenburg vom  ZO . Dec.

? 1835 . xubl. den  13 . Jan . 1836-

In Beziehung auf die Bekanntmachung

des Stadtmagistrats vom 30 . Mai d . I . ( Old . Viehmärkten

Anz . und 45 ) ^ ) betreffend das , in den vonKauMtm

. Pferde - und Viehmärkten vor Oldenburg zu "ernzumtM-

entrichtende , Stättegeld , wird hierdurch mit Ge - tmde Stätte-

nehmigung Großherzoglicher Regierung ferner

bekannt gemacht , daß von den auswärtigen

(nicht in der Stadt Oldenburg wohnenden)

Kaufleuten und Handwerkern , welche die hiesi¬

gen Pferde - und Viehmärkte beziehen , mit Aus¬

nahme der Sattler und Riemer aus der Stadt

Delmenhorst vom Jahre 1836 . an das Dop¬

pelte  des tarifmäßigen Stättegeldes zu entrich¬

ten ist.

-) Ges. Samml. B , 8. S . L34.
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